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I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/262
Hauptamt
Buresch, Jasmin
07161 202-1020
j.buresch@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss 29.11.2024 öffentlich Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Die AfD-Kreistagsfraktion hat mit Schreiben vom 06.08.2024 folgenden Antrag
gestellt:

AfD beantragt die Änderung der Geschäftsordnung. Der alte Paragraph 3 wird zum
Paragraph 4 ff.

§3 Fraktionsvorsitzendenrunde

(1) Die Fraktionsvorsitzendenrunde besteht aus dem Landrat als Vorsitzenden und
einem Vertreter jeder Fraktion. Die Mitglieder werden von den Fraktionen benannt.
Stellvertreter sind in gleicher Zahl zu benennen.

(2) Die Fraktionsvorsitzendenrunde soll die Verbindung zwischen Kreisrat und
Verwaltung stärken. Er berät die Verwaltung bei der Vorbereitung von
Entscheidungen des Kreistages von erheblicher Bedeutung und den Landrat in
Fragen der Tagesordnung sowie des Gangs der Verhandlungen des Kreistages.
Über wichtige Angelegenheiten ist er rechtzeitig zu unterrichten, damit nach
Möglichkeit eine freie Verständigung zwischen den Fraktionen über Zeitpunkt und
Art der Behandlung herbeigeführt werden kann.

(3) Der Landrat beruft die Fraktionsvorsitzendenrunde ein, wenn es die Geschäfte
erfordern. Die Fraktionsvorsitzendenrunde muss einberufen werden, wenn ein
Viertel seiner Mitglieder dies verlangt. Er ist beratungsfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beratung der Fraktionsvorsitzendenrunde ist
nichtöffentlich.

(4) Über die Beratungen der Fraktionsvorsitzendenrunde wird eine Niederschrift
gefertigt. Die Mitglieder der Fraktionsvorsitzendenrunde sind berechtigt die
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Fraktionen zu informieren.
Die Verwaltung ist berechtigt die Gruppierungen und Einzelkreisräte zu informieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Fraktionsvorsitzenden-Runde (FV-Runde) handelt sich um ein informelles
Gremium, das auf persönliche Einladung von Herrn Landrat Wolff tagt. Dieses
Gremium unterstützt die Kommunikation zwischen den zwei Verwaltungsorganen
des Landkreises Göppingen Kreistag und Landrat.

Diese Runde ermöglicht, dass Fragen und Anregungen niederschwellig und
gebündelt zwischen den Fraktionen und der Verwaltung ausgetauscht werden
können. Somit gelingt es, dass über die Vertreterinnen und Vertreter in der FV-
Runde alle Kreistagsmitglieder frühzeitig Informationen über die
Verhandlungsgegenstände erhalten und sich bereits in diesem frühen Stadium
kundig machen können. Mit Blick auf die Komplexität der kreispolitischen Themen
stärkt die FV-Runde die vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit zwischen
Landrat und Kreistag.

Es besteht auch die Möglichkeit darüber hinaus einen Austausch zu ermöglichen.
Am Rande der Sitzungen ist ein solcher Austausch nicht möglich. Durch die FV-
Runde ist sichergestellt, dass die verschiedenen Fraktionen, Gruppen und Personen
im Kreistag einen gleichen Informationsstand haben.

Klarstellend wird erwähnt, dass in der FV-Runde keine Vorberatungen und keine
Sachentscheidungen zu Tagesordnungspunkten der Sitzungen stattfinden.

Nach der Wahl des 16. Kreistags wurde die Einbindung von fraktionslosen
Kreisräten und Gruppen in diese Runde intensiv diskutiert.
Im Interesse einer effizienten Abstimmung wurde auf Vorschlag von Herrn Landrat
Wolff festgelegt, auch den FDP-Gruppensprecher und die Einzelkreisräte zur FV-
Runde einzuladen. Seit Oktober 2024 tagt die erweiterte Runde in dieser
Zusammensetzung.

Da es sich um ein informelles Gremium handelt, liegt keine Rechtsgrundlage
zugrunde und es bedarf keiner Regelung/Festschreibung in der Geschäftsordnung.

Nachdem sich die Fraktionsvorsitzenden-Runde schon seit Jahren und nun auch in
der erweiterten Runde in der Praxis bewährt hat, schlägt die Verwaltung vor, es
beim festgelegten Verfahren und der aktuellen Zusammensetzung der FV-Runde zu
belassen. Es handelt sich um ein schnelles, unbürokratisches und niederschwelliges
Kommunikationsinstrument, angepasst an die heutige Zeit.

Festschreibung in der Geschäftsordnung lt. Antrag der AfD
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Keine

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt


